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s,) Preisermittlung ist nur noch in beengtem Umfange

zu leisten. Die freie Ware ist an Menge und Bedeutung gering

geworden, manche Waren sind eben nur wegen ihrer praktischen Be¬

deutungslosigkeit von Bewirtschaftung und Reichshöchstpreisen frei
geblieben.

Wo die Verarbeitungs- und Handlungskosten örtlich bedingt

und nach Herkommen, Preisüberlieferung und Besetzung der Er¬

werbsstände verschieden sind, wird die Feststellung der Ver¬
braucherpreise für bewirtschaftete Waren oft den Gemeinden

überlassen; dann erwächst den Preisprüfungsstellen die Aufgabe, Ver¬
arbeitungsspesen und angemessenen Unternehmerlohn für Nahrungs¬

mittelgewerbe und Kleinhandel festzustellen und richtige Kleinhandels¬

preise zu finden. Sie sind dabei von den Erzeugerpreisen und

Bewirtschaftungspreisen abhängig. Aber immerhin bleibt diese ihre

Aufgabe sehr wichtig, da ihre Preisstellung für den allerwichtigsten

Lebensunterhalt in Frage kommt: Brot, Mehl, Kartoffeln, Gemüse,
Fleisch, Milch, Eier, Süßwasserfische, Holz, Salz, Bodenpachtpreise

usw. Es scheint sogar Aussicht zu bestehen, nach dieser Richtung den

Gemeinden und damit den Preisprüfungsstellen größeren Spielraum
hinsichtlich der Kleinverkaufspreise einzuräumen, z. B. für Butter
und Kartoffeln. Die genau angepaßte Bemessung der Spannen

und Verkaufspreise ist von erheblicher Bedeutung. Zu hohe Fest¬

setzung bedeutet bei den Massengütern eine empfindliche und schwer

erträgliche Belastung aller Verbraucher, zu niedrige Festsetzung kann

den Vertrieb dieser Waren und die Versorgung stören.

Andere bewirtschaftete Waren kaun der Kommunalverband von

den festgesetzten Verbraucherhöchstpreisen abweichend in Hinsicht auf

die örtlichen Verhältnisse im Preise niedriger ansetzen, als zentral

vorgeschrieben ist (Zwiebeln, Obst, Wild); auch beim Abschluß von

Lieferungs- und Anbauverträgen seitens der Gemeinden und bei

kommunaler Selbstwirtschaft kann die Preisstelle ermittelnd und

beratend in Anspruch genommen werden. Im ganzen ist das

Tätigkeitsfeld nach dieser Richtung eingeengt. Jedoch ist es bei der

Bedeutung der in Frage kommenden Gegenstände für die Bevölkerung

so wichtig wie je.
d) Sehr weitgehend und umfassend bleiben die Ub er¬

wachn ngSaufgaben der Preisstellen. Die Fülle der kriegs¬

wirtschaftlichen Verordnungen hat reichlich Ansatzpunkte für Zuwider¬
handlungen und Umgehungen geschaffen, anderseits klare Richt¬

linien für die Überwachung gegeben. Preistreibereien, Ketten¬

handel, Ersatzmittel, unerlaubter Aufkauf, Umgehungsversuche,
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